
WORL AG

SERVICE - VERTRAG

Zwischen: STWEG Sonnmatt 22, Udligenswil
BöhmPartners Immobilien Verwaltung GmbH
Alte Steinhauserstrasse 35
6330 Cham

Tel. Nr.
Mail

041 43 20 21

info@boehmpartners.ch

und der Firma WORLAG
GARAGEVrORE. GARAGEVrOR4EFFNER

Murgstrasse 27
9545 Wängi

Der ServiceVertrag betrifft Tor-Typ: 1 Sektionartor, Typ Thermogard, Breite 505cm x Höhe 234cm
1 SeKtionaltor, Typ Thermogard, BreIte 5456m x Höhe 232em
ISektionaltor, Typ Thermogard, BreIte 5006m x Höhe 234em
Antriet>Typ: pro Tor 1 x Bemer MS120

Toradresse: Kam Sonnmatt 22, 6044 Udligenswil

Erstmontage erfolgte am: Oktober 2004 durch: WORLJ\G

Erstkontrolle erfolgte am: Mai 2025 durch: WORLAG

Dieser Vertrag tritt in Kraft am: nach Vereinbarung

Pau$chalpr8is: CHF 160.00 pro Besuch beI 1 Tor
CHF 130.(X) pro Besuch beI 2 Toren•(pro Tor)
CHF 115.tH) pro Besuch beI 3 Toren•(pro Tor)
(zzgl. 8.1 % MwSt,)

Anzahl der Kontrollbesuche pro Jahr: 1 Mal pro 3 Jahr

Durr:h den Kunden aaszr/füllen:
Anzahl der Lastspiele pro Tag (ca.):

Die beiliegenden Ver+ragsbedingungen, }ind Bestandt8i dieses Vertrages

UnterschrtR (WO

. c.1...@§__..z.
Unt9nchrtft (Kunde)

WORLAG
TolaR>n: 052 365 1660

Murg8tr88se 27
ernail: info @woHag.ch
Internet www.worl89.dr

9545 Wängl
T1<B Aadorf: 20 1_03t)44



WORLAG
Wir freuen uns, dass Sie für Ihre WORLJ\G.Produkte einen Servicevertrag abschliessen.
Damit gewährleisten Sie die Funktion und Sicherheit dieser Produkte.

VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. L=IgruNe

1.1. Funktionsöl)erprtifung
Die Funktlonsüt>etpr{rfung der Anlage wird beI 3jälrnichen zu
erfalgendon Insp8ktionsbesuchen dun#tg8frihn. DIe Arbeiten
erfolgen nügllcttst während der normalen ArbeItszeIt von
WORLAG.

Die Funküonskontrolle umfa8&t
Otnrprüfon von Todauf, VerschlussdrvIchtung. Antr+eb8funktË
on und SIchahds8lndctduno811.

1.2. Au8wechselr von Verscttl8issteiten
Das AusmchseIB von Ver$chleissteNen wIe z B. Laufn:>llen.
Schamloren, etri. Ist ebenfalls Im Service-Vertrag enthalten.

2. lu PAUSChALPREIS ßlctrr ERrHALTEN SIND:

2.1. DIe U8ferung von Enatzt8llen.

2.2. Der EInbau \on ErsatzteIlen, Insbesondere auch der
Zbgl8d8rn.

23. Inst8ndlrattung und Instandsetzung umf88sen nIcht dIe
Behebung von ScttäclorI, db durch höhere G8watt, dunh
un%ßhgemä$so Benutztalg oder sonstIges Vet8ctrultlen de8
Kulden, s8lrns Penonal8 cxler anderer DrItter entstanden
sInd. DIes gIlt auch für Schäden, dIe durch Verwn{lung von
Zubehör, das nIcht den SpezIfikatIonen der WORLAG ent-
sprIcht, v8nr8acht weden.

2.4_ Das Be8ettigen von Mängdn, dIe Indlngt 8lnd durch
WittBrungsdnfHi$88 cxior mangelfuße Pflege

25. 0b8rtE>bngsartnlten, die dureh langfrIstige, nu 6serge
wöhnliche Beanspruchung der Anl89e erforrbdich w8nlen.

3. PAUSCHALPREIS:

3.1. DIe K8lkutatlon de8 Pau8ch8lprolses basIert auf den bei
Alr&cihlrng dos V8rtrag68 arrfaHerKbn Kosten.
WOIILAG 18 l>ereelltigt, beI Tartfertlötrung8n cxler anderBn
erttelillcihn KcistersteIgerunger1 den PauseltaIpeh neu fest.
Z bn

32 EIn veränderter P8u8chalpnl$ wild im RHgonden Vortrags.
jahr wIrksam. Er wird als8mrnen rnlt der leüton Rechnung vor
der Veränderung bekanntgegeben.

3.3. Der Pau9cltall>rBls unmittelbar nach dem SoNloe nl ortE-
rlehtBn.

3.4. Der SeNiorVertrag wird unter der Votau6satzung abg&
schlossen, daßs sIch dIe Anlage beI Vertng8ab6ehlus$ in
©lnwarxtfntem Zuatnrld befindet Um dIes zu g6währt8l8ten,
wtzl;l8 dIe auf der Vonlen8lt8 8n98führto Er$tkultrolle durch.
geführt, die gesondert in Ruhnung geste it wird.

4. HAFTUNG

BeI begHindeter 9dutRlich8r Beanstandung Innerhalb von 8
Tagen gewählt WORLAG bis zu eIner Dauer von 3 Monaten
ab Lni9tung8ausfriIvung GgwähH8l8tung und Naetrtw&sorung.

Die Haftung von WORLAG oder ihrer ErfrillurBs8ehltfen Ist für
eInfaches Verschulden ausgesctlb8sen. Dh SeMe8pflicht und
dIe Verantwortung val WORIAG ediseht schon vor dem
frl8tg8mö8sen AtHaut

a) wenn dIe Anlage von anderer SoKo rep8HoR wurde
b) beI Be8ltzerwect8el
c) beI Verwendung von Teilen und Zutntx3r, db nIcht von

WORLAG gelef6rt cxlor anIKohlen wunl8n.

6. DAUER DES VËErRAOES, KOND16UN6

Der SoMe&Vertrag gIlt für dIe Dauer von ein6m Jahr und
verlängert Mh um jeweIls eIn weIteres Jahr, wenn er nIcht drei
Monate vor Ablauf von eIner ParteI schrtftllch gekQndlgt wIlII.

EIne vorzeItige V8rtr8g$beertdlgung b9gdmlet k8ln8n An-
spruch auf Erstattung der gez8hhwl Pauschaltnträg8.

BeI eIner Erhöhung des PatBdr8lpnlsu - gTI-B8er ab dIe
Erttöhung des PreIsIndex% . durch WORLAG, wird dom Kun-
den das R8eht eIngeräumt, den Vertrag Innorttalb von vIer
Wochen nach Bekanntg8tn des neuen Preises mIt sofortIger
WIrkung zu kündigen.

Gehen dIe erforrl8rlkJnn Artntten wesentIIch weiter über den
Rahmen des SewlaeVertrage8 hInaus oder Ist es nach Ange
bat von WORLAG etfonJerlleh, bestimmte TeIle aLwutau8ehen
und wIrd dIes vom Kunden abgelehnt, so Ist dIe sah>rUge
Kürxllgung durch W)RUIG mögIIch.

7. GERICbrrSSTAND

Für dIese VertlWbestimmLrlgert und de gwambn Rechts-
Bezletwngen zwi8c;hen WORLAG und dem Kunden gIlt das
Rec:ht der S6ttwelz
GeHcht86tnnd und Erft3tlungsort sInd au=dllle88llch und
unabhängIg von der Höhe de6 G8riehtwott88 dn für
WORLAG zuständIge BezlrkggeHch!

WO R LAG


